
[bookmark: _GoBack]Selbsttest: Wie datenschutzfit ist Ihr Verein?

Markieren Sie pro Frage den passenden Wert (0–3). Je höher die Summe, desto besser ist Ihr Datenschutzstatus.
0 = nein / nicht vorhanden • 1 = teilweise • 2 = weitgehend • 3 = vollständig umgesetzt

	Beschreibung
	0
	1
	2
	3

	Sie wissen genau, welche personenbezogenen Daten im Verein verarbeitet werden.
(Beispiele: Mitgliederliste, Trainerkontakte, Spendenverwaltung, Kontaktformular der Website.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Für jede Verarbeitung ist eine Rechtsgrundlage (Art. 6 DSGVO) dokumentiert.
(Beispiele: Mitgliedsdaten = Vertrag; Spendenquittung = rechtliche Pflicht; Fotos auf Website = Einwilligung.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Neue Mitglieder erhalten beim Eintritt eine Datenschutzinformation (Art. 13 DSGVO).
(Beispiele: Beiblatt zur Beitrittserklärung + Link zur Datenschutzerklärung.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Einwilligungen werden eingeholt, wenn keine andere Grundlage greift.
(Beispiele: Newsletter an Nichtmitglieder; Porträtfotos für Social Media.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO) liegt vor.
(Beispiele: Tabelle mit Zweck, Datenkategorien, Empfängern, Löschfristen.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Mit Dienstleistern bestehen Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) (Art. 28 DSGVO).
(Beispiele: Vereinssoftware, Newsletter-Tool, Cloud/Webhoster.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Technische Schutzmaßnahmen sind umgesetzt.
(Beispiele: starke Passwörter, 2FA, aktuelle Virensoftware, verschlüsselte Backups.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Organisatorische Regeln existieren und werden beachtet.
(Beispiele: BCC bei Rundmails, sichere Ablage von Papierakten.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Löschfristen existieren und werden eingehalten.
(Beispiel: Daten ehemaliger Mitglieder nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen löschen.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Website & Social Media sind geprüft.
(Beispiele: Datenschutzhinweise, Consent-Banner falls nötig, Impressum, Umgang mit Fotos.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Es gibt einen Plan für Datenpannen (72-Stunden-Frist-Prüfung).
(Beispiel: Checkliste „Wer wird informiert? Was dokumentieren?“)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Es existiert ein Konzept zur Sensibilisierung von Vereinsmitgliedern, die mit personenbezogenen Daten arbeiten.
(Beispiele: jährliche Info-Mail + Merkblatt, Anwesenheitsliste der Schulung.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Zugriffskonzepte sind definiert („Need-to-know“).
(Beispiele: Nur Kassenwart sieht Bankdaten; Trainer sieht Trainingsliste, nicht Spendenliste.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Offboarding ist geregelt.
(Beispiele: Zugänge entzogen, Datenträger zurückgegeben, Passwörter geändert.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Datenübermittlungen an Dritte sind transparent und begründet.
(Beispiel: Meldung an Dachverband mit klarer Rechtsgrundlage und Minimaldaten.)
	☐
	☐
	☐
	☐

	Es gibt ein Konzept zur Umsetzung von Betroffenenrechten; insbesondere können Auskunftsansprüche fristgerecht bearbeitet werden.
	☐
	☐
	☐
	☐

	Private Geräte (BYOD) sind geregelt.
(Beispiel: Vereinsdaten nicht auf privaten Geräten)
	☐
	☐
	☐
	☐



Auswertung 
	Punkte
	Bedeutung

	43-51
	Sehr gut: Datenschutz ist im Vereinsalltag verankert. Prozesse funktionieren, nur gelegentlicher Feinschliff nötig.

	32-42
	Gut: Stabile Basis vorhanden. Einige Bereiche sollten gezielt verbessert werden, z. B. Löschfristen, AV-Verträge oder Offboarding.

	21-31
	Auf dem Weg: Wichtige Elemente fehlen noch. Jetzt strukturiert priorisieren – zuerst Verzeichnis, Informationspflichten, organisatorische Regeln und technische Schutzmaßnahmen.

	0–20
	Startphase: Datenschutz steckt noch in den Anfängen. Legen Sie jetzt Zuständigkeiten fest und starten Sie mit den Grundmaßnahmen , um typische Risiken auszuschließen.
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